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FH Bielefeld, nimmt seine Profession sehr ernst. Das schließt mitunter nicht aus, 
dass seine Forschung unschöne Fakten aufgreift, nicht zuletzt auch, was die Perso-
nalhistorie der eigenen Lehranstalt betrifft. Dass Heinz Gess schon seit Jahren ge-
mobbt wird, weil er die konsequente und wahrhaftige Umsetzung seines Lehr- und 
Forschungsauftrages lebt, ist mir bekannt.  

Schlimm genug, dass ein Dozent, der Differenzierung im Umgang mit Israelkritik anmahnt 
und auf die Verlogenheit des sich als Antizionismus gerierenden Antisemitismus aus der lin-
ken Ecke und seine Schnittmengen zur rechten und islamistischen Gesinnung verweist, per-
manent Anfeindungen durch Kollegen und Studenten ausgesetzt ist. 

Seine vorerst letzte Zuspitzung erfuhr der Konflikt zwischen Heinz Gess und seinen Gegnern, 
letztere in höchster Instanz verkörpert durch Rektorin Professor Dr. Beate Rennen-Allhoff, als 
er am 7. April 2008 auf seiner Internetplattform Kritiknetz einen Artikel von Clemens Heni 
und Peter Bierl veröffentlichte, der veranschaulichte, dass in der Öko-Pax-Bewegung antise-
mitisch grundierte, völkische und konservativ-revolutionäre Ideologien verwurzelt sind. In 
einem weiteren erklärenden Beitrag1) hatte Gess darauf hingewiesen, dass Werner Haverbeck 
(1909-1999), ehemaliger Professor für Sozialwissenschaften und ausgestattet mit höchsten 
NS-Funktionen, an der FH Bielefeld Karriere machen konnte, nach dem Krieg dieser Lebens-
abschnitt unberücksichtigt blieb bzw. Haverbeck an der FH Bielefeld ungehindert und unge-
fragt weiterarbeiten konnte (Zu seiner weiteren “Karriere“ weiter unten im Aufruf).  
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Diese Information löste bei der oben erwähnten Rektorin eine unangemessen aggressive Re-
aktion aus. Sie überzog Professor Gess mit einem Disziplinarverfahren, weil er (angeblich) 
seine Verschwiegenheitspflicht (!) als Beamter verletzt habe. Dabei konnte "Werner Haver-
beck an der FH Bielefeld trotz Nazi-Karriere und neofaschistischer Aktivitäten ungestört sei-
nen ideologischen und politischen Geschäften nachgehen und seine verdorbenen Früchte als 
’Professor für Sozialwissenschaft’ unter die Studierenden bringen.“ 

Aufklärung dieses Sachverhalts bzw. dessen wissenschaftliche Auswertung an der FH Biele-
feld durch einen sorgfältig und akribisch arbeitenden Professor, der das “Pech“ hatte, an der-
selben Einrichtung lehren zu „dürfen" wie der kulturrassistische Nazi Werner Haverbeck, ist 
nicht erwünscht. Ja, richtig gelesen - sie ist nicht erwünscht. Deshalb soll Heinz Gess ein 
Maulkorb umgehängt werden. 

Dass diese Situation so nicht hingenommen werden kann versteht sich von selbst, denn der 
Wissenschaftsbetrieb - insbesondere auch in einer Disziplin wie der Soziologie - darf nicht 
dem Dünkel und der Gönnerhaftigkeit von Institutionen oder Personen ausgesetzt werden, die 
für sich in Anspruch nehmen, Geschichte verdunkeln zu müssen. 

Die Autoren Clemens Heni und Pater Bierl haben einen Aufruf verfasst, der auch dem Wis-
senschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen zuging. Hier im Wortlaut: 

Ein unglaublicher Skandal...Disziplinarverfahren gegen Professor Heinz Gess 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Kollegen, 

Wir wenden uns an Euch mit der Bitte um Hilfe und Solidarität wegen eines Disziplinarver-
fahrens, das die Rektorin der Fachhochschule Bielefeld, Professor Dr. Beate Rennen-Allhoff, 
Anfang Juni gegen Professor Heinz Gess eingeleitet hat. Vorgeworfen wird Gess, seine 
Pflichten als Beamter verletzt zu haben. Er habe dem Ansehen der Behörde geschadet und 
insbesondere gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen. 

Es geht um einen Artikel, den wir beide verfasst haben, und den Heinz Gess auf der von ihm 
betrieben Homepage kritiknetz.de unter dem Titel "Grün-braune Liebe zur Natur: Die 
NSDAP als "grüne Partei" und die Lücken der Naturschutzforschung" veröffentlicht hat. 

Das Disziplinarverfahren bezieht sich auf eine Nachbemerkung von 
Gess. Er verweist darin auf die Tatsache, dass Werner Haverbeck 
(1909-1999, Abb. rechts mit strammem Hitlergruß) ab 1972 mehrere 
Jahre lang an der FH Bielefeld als Professor für Sozialwissenschaft 
wirken konnte. Haverbeck war Mitglied der NSDAP-Reichsleitung, 
des NS-Studentenbundes und der SA sowie Leiter des NS-
Reichsbundes für Volkstum und Heimat. In der Bundesrepublik war 
Haverbeck von 1974 bis 1982 Präsident des rechtslastigen 
Umweltverbandes "Weltbund zum Schutz des Lebens" und 
Mitunterzeichner des so genannten Heidelberger Manifestes von 
1981, in dem die Forderung "Ausländer raus" pseudoökologisch 
verbrämt erhoben wurde. Haverbeck war Mitbegründer des so 

genannten Collegium Humanum in Vlotho in Niedersachsen, einer rechtsextremen Tagungs-
stätte, wo sich unter anderem 1984 das "Komitee zur Vorbereitung der Feierlichkeiten zum 
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100. Geburtstag des Führers" (KAH) traf. Die Einleitung des Disziplinarverfahrens begründet 
Rektorin Rennen-Allhoff mit folgender Passage des Textes von Gess: 

"Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang noch, dass der Werner Haverbeck an der FH 
Bielefeld ungeachtet seiner Nazi-Karriere und neofaschistischen Aktivitäten ungestört seinen 
ideologischen und politischen Geschäften nachgehen und seine verdorbenen Früchte als "Pro-
fessor für Sozialwissenschaft" unter die Studierenden bringen konnte, ohne je dafür an der FH 
in die Kritik zu geraten und ohne dass das Rektorat der FH es je für nötig gehalten hätte; sich 
von seinem Tun oder seinen Schriften zu distanzieren, dass aber dasselbe Rektorat (nicht in 
persona) und dessen Personalabteilungsleiter es für dringlich hält, sich von dem Herausgeber 
dieser Seite und der "Internetzeitschrift für kritische Theorie der Gesellschaft" das Kritiknetz, 
ausdrücklich zu distanzieren." 

Gess habe seine Dienstpflichten verletzt, weil er damit Maßnahmen der Verwaltung öffentlich 
kritisiert habe, urteilt die FH-Rektorin. Wir halten es für einen Skandal, dass jemand mit ei-
nem Disziplinarverfahren überzogen werden soll, der darauf hinweist, dass ein ehemaliger 
hochrangiger NSDAP-Funktionär und in der Bundesrepublik prominenter Nazi-Aktivist an 
der FH Bielefeld Karriere machen konnte. Damit soll ein Wissenschaftler mundtot gemacht 
werden, der einen solchen Vorgang öffentlich benennt. 

Verschwiegenheitspflicht kann nicht heißen, die Einstellung eines alten Nazis zu vertuschen 
und das nach über 30 Jahren. Pikant ist, dass einen Monat zuvor, Anfang Mai 2008, Bundes-
innenminister Wolfgang Schäuble (CDU) das von Haverbeck gegründete Collegium Huma-
num wegen rechtsextremer Umtriebe verboten hat. 

Wir fordern die sofortige Einstellung des Disziplinarverfahrens gegen Heinz Gess und eine 
Entschuldigung der Rektorin. Wir fordern, die einschlägigen Archive zu öffnen und von un-
abhängigen Historikern klären zu lassen, wie es möglich war, dass Haverbeck an der FH Bie-
lefeld Dozent werden konnte. Wir verlangen - sofern aufgrund des zeitlichen Abstandes noch 
möglich - diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Haverbeck gedeckt und seine Karriere 
ermöglicht haben. 

Wir bitten Euch, diesen Vorgang publik zu machen, dieses Schreiben weiterzuverbreiten, so-
wie beim Wissenschaftsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gegen das Disziplinar-
verfahren gegen Heinz Gess zu protestieren. Wir haben dafür einen Musterbrief verfasst, den 
Ihr benutzen könnt. Solltet Ihr einen solchen Brief schicken, bitte gebt uns Rückmeldung. 

Die Journalisten unter Euch bitten wir, über diesen Vorfall in ihren Medien zu berichten. Für 
Rückfragen stehen wir zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen   

Clemens Heni und Peter Bierl 

clemens_heni@web.de 
peterbierl@gmx.de 

------------ 

1) Hochschulpraxis in der Kritik 
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2)  
Wie Aufklärung über den esoterischen Öko-Nazi Werner Haverbeck durch die Hochschullei-
tung der FH Bielefeld behindert wird 

3)  
http://www.kritiknetz.de/?position=artikel&aid=435 
 

Hattip: Clemens Heni, Peter Bierl 

 

Teil 2 

                 Interview von Castollux mit Prof. Dr. Heinz Gess  

 

In der ZEIT-Ausgabe vom 14. August hatte Evelyn Finger einen Kommentar (Print-
Version und im Internet unter „academics“  verfügbar) zu den Vorkommnissen um 
den Bielefelder Soziologieprofessor Heinz Gess geschrieben und dabei deutlich zum 
Ausdruck gebracht, was sie vom Maulkorberlass hält, der ihm in Form eines Diszipli-
narverfahrens auferlegt wurde. Castollux berichtete in diesem Beitrag über den uner-
hörten Vorgang, in dem einem Wissenschaftler seitens der Rektorin untersagt wird, 
Forschungsergebnisse über die Tätigkeit des nazistischen Wissenschaftlers und hoch-
rangigen ehemaligen NSDAP-Funktionärs Werner Haverbeck, der ab 1972 an der FH 
Bielefeld "lehren" durfte, öffentlich zu thematisieren. 

Castollux hat mit Prof. Dr. Heinz Gess ein Kurzinterview geführt, das näheren Ein-
blick in die Entwicklung an der FH Bielefeld während der letzten Wochen vermittelt. 

Herr Prof. Dr. Gess, wie beurteilen Sie von dem gegen Sie eingeleiteten Disziplinar-
verfahren? 

Heinz Gess: Das Disziplinarverfahren ist ein unglaublicher Eingriff in der Freiheit 
der wissenschaftlichen Kritik, wie ich ihn bis dahin nicht für möglich gehalten hätte. 
Mit dem Angriff soll Angst verbreitet werden und die Hochschullehrer zum Kuschen 
angehalten werden. Er ist ein regelrechter Maulkorberlass. Zugleich zeugt das Ver-
fahren von einer außerordentlichen Arroganz der Macht, sprich der hiesigen Hoch-
schulleitung. Aus diese Arroganz spricht, dass der Hochschulleitung die politische 
Lage und der Konformismus, der sich an der Hochschule breit gemacht hat, ihr ein 
solches Vorgehen gestattet, ohne dass sich nennenswerter Protest dagegen regen 
würde. 

Castollux: Wie erklären Sie sich das erstaunliche Verhalten der Hochschulleitung? 
Wie konnte es dazu nur kommen? 

Heinz Gess: Dafür gibt es meines Erachtens von der Sache her mehrere Gründe: 
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Erstens: das neue Hochschulfreiheitsgesetz NRW: 

Das Gesetz beschränkt unter dem irreführenden Namen „Hochschulfreiheit“ die 
Freiheit der Hochschullehrer drastisch. Es ist insofern ein antidemokratisches Ge-
setz. Das Rektorat wird nun nicht mehr von den Mitgliedern der Hochschule gewählt, 
sondern vom Hochschulrat bestimmt. Auch der Hochschulrat ist kein gewähltes Or-
gan, sondern von der nicht gewählten Hochschulleitung bestellt. Die Hochschullehrer 
sind keine Landesbeamten mehr, sondern nur noch Hochschulbeamte und damit 
unmittelbar und ausschließlich der demokratisch nicht legitimierten Hochschullei-
tung unterstellt. Solch ein Machtzuwachs muss jenen, die es immer schon mit der 
Macht hielten und denen Argumente und Kritik immer nur ein lästiges Beiwerk wa-
ren, wie ein Geschenk des Himmels erscheinen. So ist es kein Wunder, dass ich z.B. 
nur eine Woche nach meiner Zwangsübernahme zum Hochschulbeamten, gegen die 
ich rechtliche Schritte einleitete, aus nichtigem Anlass mein erstes Disziplinarverfah-
ren erhielt, das freilich von der Disziplinarkammer nicht angenommen wurde. 

Zweitens: die Konzentration auf die "Außendarstellung der FH" 

Im Zentrum der neuen Hochschule steht ihre Selbstvermarktung oder "Außendarstel-
lung". Ob wahr oder falsch wird dabei zweitrangig. Wichtig ist, bei der Herrschaft gut 
anzukommen. Herrschaft heiß in diesem Fall: bei den Industrieführern, der Kultur-
industrie, den Chefs der Verwaltungen. Unter diesen Bedingungen wird der Konfor-
mismus Trumpf. Und nun kommt da ein Hochschullehrer aus der eigenen Hochschu-
le und macht ohne Not der Öffentlichkeit bekannt, dass an der Bielefelder Fachhoch-
schule in den siebziger Jahren ein Nazi und bekannter Rechtsextremer gelehrt und in 
einem bewusst unauffällig gehaltenen Einstellungsverfahren (also keinem normalen 
Berufungsverfahren) angestellt worden sei und anschließend seine verdorbenen 
Früchte unter die Leute gebracht habe. Das muss doch die lediglich an der Außendar-
stellung interessierte Hochschulleitung empören, nicht wahr? Nicht der negative 
Sachverhalt selbst stört die FH Leitung, sondern dass er an die Öffentlichkeit gerät 
und kritisiert wird. Der Bote wird für die schlechte Botschaft bestraft, weil sie der Re-
klame schadet. Aber das ist hierzulande ja nichts Neues mehr. 

Drittens: Die in Deutschland übliche Form der Erinnerungs- und Schuldabwehr 

Die öffentlichen Schuldeingeständnisse deutscher Amtsinhaber etwa zum 8. Mai, 
dem Tag der Befreiung von der Herrschaft der Nazis, die viele Deutsche immer noch 
für die größte Niederlage des deutschen Volkes halten, sind vielfach Makulatur. Sie 
sind durchweg zu Inszenierungen der Außendarstellung, des Selbstmarketings 
Deutschlands, geworden. Viele wissenschaftliche Untersuchungen der letzten Jahre 
belegen, dass die Enkel und Enkelinnen aktiver Nazis ihre Großväter allesamt für un-
schuldig halten, selbst dann, wenn sie in der SS oder in der Gestapo waren, halten 
daran fest, dass die Großväter Opfer des Systems oder sogar heimliche Widerstands-
kämpfer waren. In der Fachhochschule wurde mit derselben Geistlosigkeit stets da-
von ausgegangen, dass alle Fachhochschullehrer im fraglichen Alter nichts mit dem 
Nationalsozialismus zu tun hatten, und gerade dieser kollektive Mythos wird durch 
den Verweis auf Haverbeck, der zeitlebens ein Nazi geblieben ist und als moderner 
Nazi an der Fachhochschule praktizierte, Lügen gestraft. Das ist für die Mythengläu-
bigen sehr ärgerlich und weckt ihre Aggression. 
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Haverbeck wurde in einem „unauffälligen Einstellungsverfahren“ an der FH ange-
stellt. Man darf deshalb vermuten, dass es eine Seilschaft alter Kameraden gegeben 
hat, die ihm diese unauffällige Einstellung ermöglichte. Dafür sprechen auch andere 
Hinweise, wie die, dass Haverbeck vom ersten Tag seiner Einstellung an aus dem 
Fachbereich Sozialwesen in die Ingenieurwissenschaften abgeordnet wurde. Dass es 
so gewesen sein könnte, ist für die Fachhochschule ein sehr unangenehmer Gedanke, 
den sie durch die Verhängung des Disziplinarverfahrens vermutlich unterdrücken 
möchte. 

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel, wie die Erinnerung an die Vergangenheit 
ausgelöscht wird, gibt das Ministerium für Forschung und Entwicklung selbst. Als 
Antwort auf eine Anfrage des Asta zum Sachverhalt schreibt es. Ich zitiere: 

"Im Rahmen des unauffälligen Einstellungsverfahrens hat Herr Professor Haverbeck 
die üblichen Erklärungen unterschrieben, mit denen er u. a. bestätigt, dass er keiner 
Organisation angehört und keine Organisation fördert, deren Tätigkeit sich gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung richtet oder die darauf ausgeht, die freiheitlich demo-
kratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu gefährden. Auch aus den Unter-
lagen und seinem Lebenslauf ergaben sich keine Hinweise auf einen Sachverhalt, der 
einer Einstellung widerspricht. 
Unter Hinweis auf § 2 Abs. 3 und § 9 Informationsfreiheitsgesetz NRW bitte ich um 
Verständnis, dass ich keine weiteren personenbezogenen Daten offenbaren kann und 
verbleibe mit freundlichen Grüßen ...." 

Diese Antwort ist geradezu hanebüchen und unfassbar arrogant. Da wird läppisch 
mitgeteilt: Haverbeck sei in einem unauffälligen Einstellungsverfahren angestellt 
worden und ganz selbstverständlich davon ausgegangen, dass man das so hinzuneh-
men habe und es nicht der Aufklärung bedürfe, warum seine Einstellung "unauffäl-
lig“ erfolgte. Ferner wird ebenso läppisch mitgeteilt, Haverbeck habe beeidigt, dass er 
keiner verfassungsfeindlichen Organisation angehöre. Also habe man von nichts was 
gewusst. Ja, gibt’s denn das? In Wahrheit wurde Haverbeck doch schon 1973 Vorsit-
zender des rechtsextremen WSL*. Wie aufmerksam von der Behörde, die damals so 
bekanntlich sehr intensiv damit beschäftigt war, jeden linken Kritiker deutscher Ver-
hältnisse, der sich einmal auf einer Demo hatte blicken lassen, zu identifizieren und 
aus dem Staatsdienst zu entfernen. Vermutlich hätte sie aber, selbst wenn jemand sie 
auf Haverbeck aufmerksam gemacht hätte, ihn nicht einmal als "neuen" alten Nazi 
erkannt, weil sie bewusstlos ähnlich dachte wie er und auf den „neuen“ Jargon der 
kulturalistischen Eigentlichkeit und der öko-systemischen Echtheit hereingefallen 
wäre, wie so viele „Linke“ jener Zeit. Die Krone aber wird dem Ganzen dadurch auf-
gesetzt, dass man vorgibt, selbst von der Nazi-Vergangenheit des Naziführers Haver-
beck nichts gewusst zu haben, weil er in seinem Lebenslauf nichts davon berichtet 
habe. Volksverdummender geht es nimmer. Das stößt besonders übel auf, weil so 
noch im Jahr 2008 und nicht etwa 1978 geantwortet wird. 

Castollux: Das Rektorat unterstellt in seiner Einleitung des Disziplinarverfahrens 
nach den vorliegenden Informationen, es ginge Ihnen lediglich um die Diskreditie-
rung von Personen in der Hochschulleitung. 

Heinz Gess: Das ist falsch, weit hergeholt und eine Umkehrung des wirklichen 
Sachverhalts. In Wahrheit geht es dem Rektorat um mich, darum. meine Arbeit an 
der kritischen Theorie und insbesondere das Kritiknetz, zu diskreditieren, zu ruinie-
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ren und aus der Hochschule zu entfernen. Die Kritische Theorie wird von der Rekto-
rin zur unwissenschaftlichen Privatsache erklärt und am liebsten von der FH ver-
bannt, indem man ihrem Verfechter mit immer neuen Sanktionen droht. Der Täter 
inszeniert sich in diesem Fall gewissermaßen als Opfer, um sich das Recht zu geben, 
zuschlagen zu können, und das nicht das erste Mal. 

Was meinen Vorspann zum Artikel von Bierl und Heni über Haverbeck angeht, so 
habe ich darin ausdrücklich festgestellt, dass es mir um die Kontinuität einer Praxis 
der Hochschulleitung als Institution geht und hervorgehoben, dass das nicht ad per-
sonam gemeint ist. Deshalb ist dieser Vorwurf völlig unverständlich. Die Kontinuität, 
um die es mir geht, liegt darin, dass jedenfalls im Fachbereich Sozialwesen dem kon-
formistischen Jargon der Eigentlichkeit oder dem esoterisch- ökosystemischen Jar-
gon, der sich konstruktiv kritisch gibt - eben so wie es Haverbeck in den siebziger 
Jahren tat - stets der Vorzug gegeben wird vor der kritischen Theorie der Gesell-
schaft. Während jene, die sich konformistischer Jargons bedienen, beinahe machen 
können was sie wollen, wird die kritische Theorie fast jeder ihrer Variationen be-
kämpft - mit der erkennbaren Intention, sie aus der Hochschule zu entfernen. Darauf 
zielt vermutlich das neue Disziplinarverfahren gegen mich hin. 

Ich hoffe, dass die Hochschulmitglieder sich diese autoritäre, konformistische Praxis 
nicht länger gefallen lassen, gehe aber davon aus, das sie sich lieber heraushalten, um 
sich nicht den Mund zu verbrennen. 

Castollux: Sie sagten zuvor, es existieren von der Sache her mehrere Gründe. Soll 
das heißen, dass es daneben auch noch persönliche Gründe gibt? 

Heinz Gess: Das kann ich nicht sicher wissen. Denn falls es sie bei der Rektorin 
gibt, werden sie vollständig verleugnet. Ich vermute aber, dass Sie völlig Recht haben 
und mit Ihrer Frage ins Schwarze treffen. Denn die Begründungen für die Sanktionen 
- auch schon die früheren - waren und sind weit hergeholt und fadenscheinig, so dass 
diese Vermutung sehr, sehr nahe liegt. Ich habe in der Vergangenheit in einem sehr 
persönlich gehaltenen Schreiben an das Rektorat die Vermutung auch schon geäußert 
und darum gebeten, eine Gesprächsform zu wählen, die es uns ermöglichte, über 
Kränkungen und Verletzungen miteinander zu sprechen, damit sie verheilen können. 
Aber der Gedanke wurde ziemlich brüsk abgewiesen. 

Castollux: Herr Professor Gess, Dank für die offenen Worte und alles Gute für die 
Zukunft. 

------------ 

*Weltbund zum Schutze des Lebens e.V. 
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